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B E R ATE R ECK E

Nährstoffbilanzierung 
Der Ärger über den administrativen Auf-
wand für die Nährstoffbilanzierungen ist 
momentan gross. Bis morgen Samstag, 
den 10. Januar 2015 haben Betriebe mit 
Rindviehhaltung die Angaben gemäss 
Checkliste der Agrocontrol einzureichen. 
Betriebe mit Import-/Export-Bilanzen oder 
linearer Korrektur bis am 25. Januar 2015. 
Was bezweckt die Nährstoffbilanz eigent-
lich? Die ausgeglichene Düngerbilanz ist 
eine der Grundanforderungen des Ökologi-
schen Leistungsnachweises (ÖLN). In der 

Direktzahlungsverordnung (Art. 13 DZV) 
steht dazu: 
Die Nährstoffkreisläufe sind möglichst zu 
schliessen. Anhand einer Nährstoffbilanz 
ist zu zeigen, dass kein überschüssiger 
Phosphor und Stickstoff ausgebracht wer-
den. Die zulässige Phosphor- und Stick-
stoffmenge bemisst sich nach dem Pfl an-
zenbedarf und dem betrieblichen Bewirt-
schaftungspotenzial.
Somit geht es immer um eine Gegenüber-
stellung des Nährstoffbedarfs aller Kultu-

ren auf einem Betrieb im Vergleich zum 
Hofdünger-Anfall des eigenen Nutztier-
bestandes unter Berücksichtigung aller 
Zu- und Wegfuhren von Düngern und Fut-
termitteln. Die Anforderungen für die 
Erstellung der Nährstoffbilanz sind dazu 
exakt festgelegt (Anhang 1 Ziffer 2.1). 
Danach haben die Bewirtschafter um-
fangreiche Aufzeichnungen mindestens 
sechs Jahre aufzubewahren. Namentlich 
erwähnt werden u.a. Parzellenverzeich-
nis und -Plan inkl. Biodiversitätsförder-

flächen, Düngung, Pflanzenschutz (einge-
setztes Produkt, Einsatzdatum und -men-
ge), Erntedaten und -erträge sowie bei 
den Ackerkulturen zusätzlich Angaben 
über Sorten, Fruchtfolge und Bodenbear-
beitung. Es sind die Daten des Kalender-
jahres massgebend, das dem Beitrags-
jahr vorausgeht. D.h. für die Kontrolle ist 
die abgeschlossene Nährstoffbilanz des 
Vorjahres massgebend. Entscheidend ist, 
dass die abgeschlossene Bilanz gesamt-
betrieblich für Stickstoff und Phosphor 

einen Fehlerbereich von höchstens + 10 
Prozent des Bedarfs der Kulturen auf-
weist. 
Der ZBV-Beratungsdienst steht das ganze 
Jahr zur Verfügung, um betriebliche Ver-
änderungen auf die Nährstoffbilanz zu ana-
lysieren. Korrekturen können so unter 
Umständen eingeleitet werden, um nicht 
empfi ndliche Direktzahlungs-Kürzungen zu 
riskieren.

René Bünter, ZBV Beratungsdienst  �

NÄCHSTEN MONTAG STARTEN DIE REGIONALVERSAMMLUNGEN 2015

Regionalversammlungen mit dem Haupt-
thema zweite Revision des RPG
Dieses Jahr stehen die Regional-
versammlungen des ZBV ganz 
im Zeichen der zweiten Teilrevi-
sion des Raumplanungsgesetzes. 
An drei verschiedenen Orten im 
Kanton Zürich informieren 
Fachleute zum Thema Raument-
wicklung aus erster Hand über 
die für die Landwirtschaft rele-
vanten Anpassungen. 

Mitte Januar fi nden in Hinwil, Win-
terthur-Wülfl ingen und neu zum ers-
ten Mal in Hausen am Albis die tradi-
tionellen Regionalversammlungen 

des ZBV statt. Das diesjährige Haupt-
thema gilt der Vernehmlassung zur 
zweiten Etappe des teilrevidierten 
Raumplanungsgesetzes, welche an-
fangs Dezember 2014 eröffnet wurde 
und noch bis Mitte Mai 2015 dauert. 
Der Bundesrat hat erkannt, dass er 
weitere Massnahmen zum Schutz des 
Kulturlandes treffen muss und legt 
mit dem Vernehmlassungsentwurf 
seine Vorschläge für die Umsetzung 
dieses Vorhabens vor. Wie diese im 
Detail aussehen und welche Auswir-
kungen diese auf die Landwirtschaft 
haben, dazu referieren zwei ausge-
wiesene Fachleute an den drei Ver-
sammlungen.

Wir freuen uns, am 12. und 20. Ja-
nuar Herrn Dr. iur. Thomas Kappeler 
vom Bundesamt für Raumentwick-
lung, Chef der Sektion Recht, als 
Referenten zu empfangen. Er hat den 
Vernehmlassungsentwurf massgeb-
lich mitgestaltet und kennt das Ge-
schäft hervorragend. Ergänzend dazu 
erwarten wir am Strickhof in Winter-
thur-Wülfl ingen am 15. Januar Dr. 
iur. Jürg Niklaus als Redner. Er ist 
spezialisiert auf Agrar- und Raum-
planungsfragen und fordert Nach-
besserungen in der zweiten Runde 
der RPG-Revision. 

Weitere aktuelle Themen 
Neben dem Hauptthema erhalten die 

Teilnehmenden viele weitere interes-
sante und aktuelle Informationen 
rund um die Landwirtschaft. Wir in-
formieren über den aktuellen Stand 
der Landschaftsqualitäts-Projekte so-
wie die Umsetzung des Gewässer-
schutzgesetzes. Ausserdem stehen die 
Wahlen 2015 sowie das 175-Jahr-Jubi-
läum des ZBV, welches 2017 stattfi n-
det und bereits in Planung ist, auf der 
Traktandenliste. 

Wir sind überzeugt, dass wir mit 
diesem Programm unseren Mitglie-
dern einen informativen und hoch-
aktuellen Abend bieten können und 
freuen uns auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen. Versammlungsbeginn ist 
jeweils um 20.00 Uhr. �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Mit uns planen Sie

Ihre Zukunft: fl exibel

gespart!

Der Vernehmlassungsentwurf für die 
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
ist das Hauptthema an den Regionalver-
sammlungen. Fachleute informieren über 
die Änderungen und zukünftige Möglich-
keiten. (Bild: ZBV)

ZBV- KU RS

Pensionspferdehaltung in der Landwirt-
schaftszone (neues Merkblatt!)
Mittwoch, 21. Januar 2015, 14.00–17.30 Uhr
ZBV, Lagerstrasse 14, Dübendorf.
Bedeutung der Pensionspferdehaltung (PPH) in der Landwirtschaft. Raumplanerische 
Möglichkeiten und wirtschaftliche Zahlen zur PPH. Praktische Beispiele im Kanton Zürich.

Referenten:  Ferdi Hodel, ZBV  Kursort:  Zürcher Bauernverband 
 Albert Kuhn, ARE  Lagerstrasse 14

   8600 Dübendorf
Kosten:  Fr. 60.–  Tel. 044 217 77 33

   bauernverband@zbv.ch
Anmeldung: bis am 16. Januar 2015   www.zbv.ch �

TE R M I N E

Regional-
versammlungen 
2015
Montag, 12. Januar 2015, 20.00 Uhr 
Restaurant Hirschen, Hinwil

 Donnerstag, 15. Januar 2015, 20.00 Uhr  
Strickhof, Wülfl ingen

 Dienstag, 20. Januar 2015, 20.00 Uhr 
Restaurant Löwen, Hausen am Albis �

Regional-
versammlungen 
2015
Hauptthema 2015: 
Vernehmlassungsentwurf  2. Etappe 
der Revision des Rauplanungsgesetzes.
Dazu reden am 12. und 20. Januar 2015 
Thomas Kappeler, Chef Sektion Recht 
vom ARE Schweiz sowie am 15. Januar 
2015 Jürg Niklaus, Niklaus Rechtsan-
wälte, Dübendorf.

 Montag, 12. Januar 2015 
Restaurant Hirschen, Hinwil

 Donnerstag, 15. Januar 2015  
Strickhof, Wülfl ingen

 Dienstag, 20. Januar 2015 
Restaurant Löwen, Hausen am Albis

Versammlungsbeginn: jeweils 20.00 Uhr
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«Generationen-Gemeinschaft»: Einbindung 
der jungen Generation
Montag, 12. Januar 2015, 13.15 Uhr bis ca. 16.00 Uhr.
Eine  «Generationen-Gemeinschaft» (GG) stellt auch heute in verschiedenen Konstellati-
onen eine angemessene Betriebs-Führungs-Form dar, z.T. ist diese sogar unabdingbar, 
um etwa raumplanerische Anliegen verwirklichen zu können oder von unterstützenden 
Finanzierungen profi tieren zu können. Allerdings schränkt die neue Agrarpolitik diese ein, 
denn über 65-jährige Gesellschafter werden ab dem Jahr 2016 von Direktzahlungen aus-
geschlossen.
Dieser Kurs gibt einen tieferen Einblick, so etwa von der rechtlichen Situation bis zur 
Buchführung oder von der Errichtung bis zur Aufl ösung. Mit den Kenntnissen aus dem 
Kurs gelingt es Ihnen, eine GG von Anfang an richtig aufzugleisen und diese in der Folge 
effi zient zu gestalten.

Referenten: Markus Zoller, Urs Wernli
Kursort:  Geschäftsstelle des Zürcher Bauernverbandes, Lagerstrasse 14, 
 8600 Dübendorf, 4. Stock. Besucher-Parkplätze sind in beschränkter 
 Zahl vor dem Gebäude Lagerstrasse 14 verfügbar.
Kursgebühr: Fr. 60.–/ Person; für weitere Personen des gleichen Betriebes Fr. 30.–. 

Es wird um Entrichtung der Kursgebühr an der Veranstaltung in bar gebeten.
Anmeldung:  für Kurz-Entschlossene noch möglich bis heute Freitag, 9. Januar 2015, 
 17.00 Uhr, unter bauernverband@zbv.ch oder Tel.  044 217 77 33. �




